
 

 

Stromspeicheranlagen  
 
Fördergegenstand:  
Errichtung und Erweiterung von Stromspeichern bei bestehenden Erzeugungsanlagen 
 
Programmträger:  
Klima und Energiefonds 
 
Antragsberechtigte:  
Gemeinden, Privatpersonen, Betriebe, Land- & Forstwirte, Vereine,…  
 
Förderhöhe:  
Pauschalbetrag € 200 / kWh, max. 30% der anerkennbaren Investitionskosten 
 
Fördervoraussetzungen:  

- Mindestgrößte 4 kWh nutzbare Stromspeicherkapazität 
- Min. 0,5 kWh nutzbare Speicherkapazität pro kW 
- Gefördert wird bis zu max. 50 kWh Speicherkapazität 

 
Förderablauf:  
Schritt 1 – Registrierung auf www.speicher.klimafonds.gv.at  
Schritt 2 – Umsetzung, Installation und Abrechnung innerhalb von 24 Monaten 
Schritt 3 – Antragstellung  
 
Zeiten & Fristen:  
Es können so lange Anträge registriert werden, wie Budgetmittel zur Verfügung stehen, das verfügbare Budget 
kann hier nachgesehen werden 
 
Weitere Informationen, Leitfäden & FAQs 
https://www.klimafonds.gv.at/call/stromspeicher-anlagen-2023/  
 
Infos auch bei der KEM Lungau 
georg.macheiner@lungau.org | www.biosphaerenpark.eu/kem  
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